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Satzungstext

Von Zeile 206 bis 207:

§12 Streitigkeiten und Ordnungsmaßnahmen

1. Über Streitigkeiten innerhalb des Kreisverbands, insbesondere Streitigkeiten über Auslegung und

Anwendung der Kreissatzung, sowie die Anfechtung von Wahlen und Entscheidungen der Organe des

Kreisverbands und der Ortsverbände entscheidet das entsprechend der Landesschiedsordnung

zuständige Schiedsgericht.

2. Gegen ein Mitglied, das gegen die Satzung oder die Grundwerte der Partei verstößt oder in anderer

Weise das Ansehen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in einem Maß beeinträchtigt, das einen

Ausschluss noch nicht rechtfertigt, kann auf Beschluss der Kreismitgliederversammlung, des

Kreisvorstands, der Ortsmitgliederversammlung oder des Ortsvorstands, dem das Mitglied angehört,

eine Parteiordnungsmaßnahme nach § 15 Abs 1 der Landessatzung beim zuständigen Schiedsgericht

beantragt werden.

3. Ein Mitglied, das vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze oder Ordnung

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verstößt und der Partei damit schweren Schaden zufügt, kann auf

Antrag der Kreismitgliederversammlung, des Kreisvorstands, der Ortsmitgliederversammlung oder

des Ortsvorstands, dem das Mitglied angehört, durch das zuständige Schiedsgericht ausgeschlossen

werden.

4. Die Enthebung aus Funktionen des Kreisverbands bzw. der im Kreisverband organisierten

Ortsverbände ist angezeigt, wenn diese zur Schädigung der Partei, zu persönlichem Vorteil oder zu

Verhandlungen oder Stellungnahmen, für die andere Organe zuständig sind, missbraucht worden

sind.

§11

§13 Wirksamkeit

Begründung
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